
Kerstin Bednarsky, Abgeordnete der PDS-Fraktion, anstelle von 
Herrn Hartmann die Begründung der Beschlußempfehlung hier 
verlesen wird. Ich bitte sie um das Wort.

Frau Bednarsky, Berichterstatter des Ausschusses für Ar
beit und Soziales:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die uns vorliegen
de Drucksache Nr. 146 a dient der Ergänzung zur Sicherung der 
Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesell
schaft. Unter Berücksichtigung der Beratungen in den Aus
schüssen Gesundheit und Haushalt hat der federführende Aus
schuß für Arbeit und Soziales die endgültige Beschlußempfeh
lung erarbeitet. Damit liegt dem Hohen Haus eine Beschlußemp
fehlung vor, die im Ergebnis ihrer Annahme einen bedeutenden 
Schritt bei der Verbesserung des Kündigungsschutzes für die 
betroffenen Arbeitnehmer bewirken kann, d. h., bei einer Kündi
gung von Arbeitnehmern, die pflegebedürftige Schwerbehin
derte ständig im Haushalt dieser Arbeitnehmer lebende Perso
nen betreuen, gilt der Abs. 1 des § 15 entsprechend. Dadurch ist 
die Kündigung von Arbeitnehmern in diesem Falle nur mit Zu
stimmung der zuständigen Hauptfürsorgestellen rechtswirk
sam.

Im Interesse der sozialen Sicherheit der betroffenen Arbeit
nehmer empfehle ich die Annahme dieser Beschlußempfehlung 
und bedanke mich bei den Ausschüssen Gesundheit und Haus
halt. - Danke.

(Beifall bei der PDS)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Ul Im an n :

Wir danken Ihnen, Frau Bednarsky, für die Einbringung. Dem 
Präsidium liegen keine Wortmeldungen vor. Ich gehe damit zur 
Abstimmung über zum Entwurf und zur Beschlußempfehlung. 
Wer der Beschlußempfehlung Drucksache Nr. 146 a seine Zu
stimmung gibt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. - Das ist 
eine deutliche Mehrheit. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun
gen? - Drei Enthaltungen. Damit ist die Beschlußempfehlung 
mehrheitlich angenommen.

(Beifall bei der PDS)

Wir gehen über zu Tagesordnungspunkt 10:

Beschlußempfehlung des Finanzausschusses 
Gesetz über die Erhebung der Abschöpfungen (Abschöp
fungserhebungsgesetz)
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 133 a)

Das Wort hat der Vorsitzende des Finanzausschusses, Abge
ordneter Prof. Kühne.

Prof. Dr. Kühne, Berichterstatter des Finanzausschusses:

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Gesetzesvorla
ge ist von Dringlichkeit und Eilbedürftigkeit angesichts der Si
tuation unserer Landwirtschaft. Ich bin sehr froh darüber, im 
Namen des Finanzausschusses hier sagen zu dürfen, daß wir bei 
der heutigen Sitzung diese Vorlage hier noch in der 2. Lesung 
einbringen und Ihnen, meine Damen und Herren, zur Beschluß
fassung vorschlagen dürfen.

Der Vorgang des Gesetzestextes ist nur verständlich vor dem 
Hintergrund dreier wichtiger Tatsachen:

Erstens: Wir schaffen damit den genügenden Spielraum für 
die Anpassung aller Landwirtschaftsbetriebe der DDR an die Be
dingungen der künftigen deutschen Volkswirtschaft und an die 
internationalen Bedingungen.

Wir schaffen zweitens die Möglichkeit, schon Instrumente des 
künftigen EG-Agrarmarktes in unserem Lande zu praktizieren.

Ich muß noch einmal sagen im Blickpunkt auf das Instrument, 
Abschöpfung ist ein typisches EG-Agrarinstrument. Wir werden 
uns in Zukunft auch in einem gesamtdeutschen Parlament die
ser Frage erheblich zu widmen haben.

Und drittens: Diese Gesetzesvorlage gibt uns die Möglichkeit, 
auch mit der Steuergesetzgebung und der Zollgesetzgebung der 
DDR in völliger Übereinstimmung zu sein.

Wichtiger Angelpunkt für die heutigen Überlegungen ist die 
Feststellung, daß dieses Gesetz gilt, bis die völlige EG-Harmoni- 
sierung im Agrarbereich auch die Landwirtschaft der DDR er
fassen wird. Abschöpfungen sind immer ein dirigistisches Ele
ment in einer Marktwirtschaft. Sie dienen der notwendigen An
passung. Das von der Volkskammer beschlossene Außenwirt
schaftsgesetz gibt die Möglichkeit, derartige Instrumente zwar 
nicht für ein Währungsgebiet, meine Damen und Herren, aber 
für ein Wirtschaftsgebiet für eine beschränkte Zeit anzuwenden.

Die Aufforderung aus der Praktizierung dieses Gesetzes lau
tet, die Chancen für eine Strukturanpassung mit Hilfe der Ab
schöpfungen zu nutzen, aus den Abschöpfungsbeträgen auch 
das notwendige finanzielle Polster zu schaffen, um die Wettbe
werbsfähigkeit der Landwirtschaftsbetriebe herzustellen.

Gestatten Sie am Schluß doch einen Blick auf die künftige Ge
setzgebungsarbeit unseres Parlaments. Ihnen ist die Drucksa
che Nr. 168 a des Ausschusses für Ernährung, Land- und Forst
wirtschaft zugestellt worden. Ich möchte darauf hinweisen, da: 
alle Fragen, die hier in dem Gesetz sind, auch im Blickpunkt auf 
das ausgesonderte Treuhandvermögen Land- und Forstwirt
schaft in einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang ste
hen. Diesen Zusammenhang bitte ich dann bei der Behandlung 
der Drucksache Nr. 168 a in genügender Weise zu würdigen. Der 
Finanzausschuß empfiehlt die Annahme der Vorlage und des 
Gesetzesbeschlusses.

(Beifall, vor allem bei CDU/DA)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Ullmann:

Danke sehr, Herr Abgeordneter. - Dem Präsidium liegen zum 
Tagesordnungspunkt keine Wortmeldungen vor. Wir können 
darum zur Abstimmung übergehen zur Drucksache Nr. 133 a, 
der Beschlußempfehlung des Finanzausschusses zum Antrag 
des Ministerrates. Wer ihm die Zustimmung gibt, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Das ist eine Mehrheit. Die Gegenstim
men? - Ich kann keine sehen. Enthaltungen? - Mit Mehrheit an
genommen.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. H ö p p n e r:

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11:

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
Beschluß der Volkskammer der DDR zum Richtergesetz - 
Ordnung über die Bildung und Arbeitsweise der Richter
wahlausschüsse 
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 161 a).

Die Materie war im Rechtsausschuß. Ich bitte den Vertreter des 
Rechtsauschusses, den Abgeordneten Hacker, zur Begründung 
ums Wort.

Hacker, Berichterstatter des Rechtsausschusses:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! In der 26. Tagung 
der Volkskammer am vergangenen Freitag ist der Beschluß zum 
Richtergesetz, die Ordnung über die Bildung und Arbeitsweise 
der Richterwahlausschüsse, eingebracht und ausführlich be
gründet worden.

Als wesentliche Ziele, die mit der Ordnung von dem in ihr ge
regelten Verfahren verfolgt werden, nenne ich die Schaffung
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